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Von einer Integrationspolitik für Ausländer zu einer Politik 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts für alle übergehen
Der Bundesrat hat den Bericht der Tripartiten Agglomerationskonferenz (TAK)
 zur Weiterentwicklung der schweizerischen Integrationspolitik zur Kenntnis genommen. Der Bericht kommt zum Schluss, dass wir von einer spezifischen Integrationspolitik für Ausländer, die den Defiziten einen sehr hohen Stellenwert beimisst, zu einer umfassenden Gesellschaftspolitik, welche die Förderung des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts verfolgt, übergehen müssen. Die Empfehlungen sehen einen zusätzlichen finanziellen Bedarf von 130 Millionen Franken für die Integration vor. Die Finanzierungsfrage bleibt jedoch offen.
Die TAK ist die politische Plattform von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden. Sie hat zu Beginn des Sommers einen Bericht zur Weiterentwicklung der schweizerischen Integrationspolitik verabschiedet. Travail.Suisse konnte im Rahmen der regionalen Hearings die Meinung zu diesem Thema einbringen.
Der Bericht hat in der Öffentlichkeit wenig Beachtung gefunden, obwohl er eine recht innovative und klare Vision der schweizerischen Integrationspolitik der Zukunft enthält. Insbesondere die folgenden Punkte sind hervorzuheben:
1. Der Bericht skizziert die Vision einer Integrationspolitik, in deren Mittelpunkt nicht mehr die Problemverwal​tung und die Integrationsdefizite stehen, sondern die Wertschätzung vorhandener Ressourcen und Potenziale.
2. Integration wird als gegenseitiger Prozess verstanden, an dem sowohl die schweizeri​sche als auch die ausländische Bevölkerung beteiligt sind. Das bedeutet, dass es mehr Massnahmen braucht, um die Bevölkerung des Gastlandes zu sensibilisieren und den Respekt vor der Vielfalt zu fördern. Aber es gilt auch, dafür zu sorgen, dass die Zugewanderten an Ausbildungsmassnahmen und am wirtschaftlichen Leben teilnehmen und sie die Werte der Bundesverfassung respektieren.

3. Der Bericht unterstreicht den Willen, die Integrationspolitik in eine Gesellschaftspolitik im weitesten Sinne zu weiter zu entwickeln, die den Zusammenhalt der Bevölkerung in ihrer Gesamtheit fördert. Tatsächlich wird der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht nur durch die zunehmende Einwanderung auf die Probe gestellt, sondern auch durch andere Entwicklungen der modernen Gesellschaft, wie die Individualisierung, die Globalisierung und die demographische Entwicklung.
4. Der Bericht anerkennt, dass die Ausbildung, die Arbeit und die gesellschaftliche Integration die prioritären Handlungsfelder sind, alles Gebiete, in denen sich Travail.Suisse und die angeschlossenen Verbände be​sonders engagieren.  
5. Der Bericht anerkennt, dass die Diskriminierung ein fundamentales Hindernis für die Integra​tion ist, und schlägt vor, ein Gesetz zum Schutz vor Diskriminierung auszuarbeiten. Begrüssenswert ist die Idee, Vorschriften im Privatrecht zu erlassen, mit denen sich Diskriminierungen verbieten liessen, die zum Beispiel am Arbeitsplatz oder bei der Wohnungssuche vorkommen. 
6. Der Bericht wirft die Frage auf, ob es sich die Schweiz leisten kann, an einer Integrationspolitik festzuhal​ten, die sich - zumindest auf juristischer Ebene - vor allem auf die Staatsangehörigen von Drittstaaten beschränkt. Gemäss dem Abkommen über den freien Personenver​kehr (FZA) ist es nämlich nicht zulässig, dass Angehörige der EU/EFTA-Staaten schlechter gestellt werden als Schweizer und wir können sie nicht dazu zwingen, an Sprachkursen oder Integrationsprogrammen teilzunehmen.
7. Der Bericht unterstreicht, dass im Bereich des Ausländerrechts kein weitergehender gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht. Stattdes​sen sollte mittelfristig eine  Rahmengesetzgebung (auf kantonaler und  Bun​desebene) zum gesellschaftlichen Zusammenhalt geprüft werden. Damit würden wir über das bisherige Verständnis einer Integrationsförderung zugunsten von Defizitgruppen innerhalb der ausländischen Bevölkerung hinausgesehen. 
Die Umsetzung erfordert finanzielle Mittel
Es  bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung nicht an fehlenden finanziellen Mitteln scheitern wird. Die TAK schätzt die Kosten für die Umsetzung ihrer Empfehlungen auf etwa 130 Milli​onen Franken. 
Besonders kostenintensiv sind die gezielte Förderung in den Bereichen Sprache und Ausbil​dung (mit 60 Millionen Franken), die Einführung einer flächendeckenden Erstbegrüssung und Erstinformation für alle neu Zugewanderten (mit 15 Millionen Franken), die Ent​wicklung von Massnahmen im Bereich der interkulturellen Vermittlung und Übersetzung (mit 40 Millionen Franken), die Professionalisierung von Kompetenzzentren für Integration (mit 6 Millionen Franken) sowie die Förderung der sozialen Integration (mit 10 Millionen Franken).
Diese Investitionen lohnen sich aber auf jeden Fall, denn der gesellschaftliche Zusammenhalt, der die Ba​sis für eine gut funktionierende Gesellschaft und Wirtschaft darstellt, ist unbezahlbar.
Denis Torche, Leiter Ausländerpolitik, Travail.Suisse
Vernehmlassung zur erleichterten Zulassung und Integration von Ausländern mit einem schweizerischen Hochschulabschluss
Die mit dieser Vernehmlassung unterbreiteten Vorschläge sehen vor, den schweizerischen Arbeitsmarkt für Ausländer/innen aus Nicht-EU-Staaten zu öffnen, wenn sie im Besitz eines schweizerischen Hochschulabschlusses sind und ihre Berufstätigkeit einem wichtigen wissen​schaftlichen oder wirtschaftlichen Zweck gilt. Ausserdem darf eine Zulassung zu einer Aus​bildung nicht davon abhängig gemacht werden, ob es „als sicher gilt, dass der Ausländer die Schweiz wieder verlassen wird“.
Travail.Suisse unterstützt diese Lockerung, weil die Schweiz nicht darauf verzichten sollte, Nutzen aus den Kompetenzen ausländischer Hochschulabgänger/innen zu ziehen, zumal deren Ausbildung die Schweiz auch erhebliche Summen kostet. Unter dem Blickwinkel einer ungünstigen demographischen Entwicklung und des Mangels an qualifizierten Arbeits​kräften in bestimmten Bereichen, wäre es bedauerlich, an einer restriktiven Gesetzge​bung festzuhalten und auf die Kompetenzen dieser Arbeitskräfte zu verzichten.
Man sollte jedoch auch die Interessen der Herkunftsländer dieser Hochschulabgänger/innen im Auge behalten. Primäres Ziel des Studiums ist nicht die Berufstätigkeit in der Schweiz, sondern der Nutzen für den Stu​denten selbst und für das Herkunftsland. Wenn wir dem nicht Rech​nung tragen, fördern wir die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte (brain drain) aus diesen Ländern und bringen sie um ihre menschlichen Ressourcen und folglich um ihre wirtschaft​liche Entwicklung.
Deshalb unterstützt Travail.Suisse die Änderungen nur unter der Bedingung, dass die Herkunftsländer einen Ausgleich für den Verlust ihrer Ar​beitskräfte erhalten. Travail.Suisse schlägt vor, dass für jeden Studenten mit Hochschulabschluss aus einem Nicht-EU oder EFTA-Land, der eine Berufstätigkeit in der Schweiz beginnt, ein Beitrag zur Förderung der Hochschulen in den sich in Entwicklung be​findenden Ländern geleistet wird. Das würde einen jährlichen Beitrag von einigen Millionen Franken bedeuten.
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